Gemeindeverwaltung Heddesheim 

Bauamt  -

Fritz Kessler Platz 1

68542 Heddesheim

Einspruch gegen den Bebauungsplan „Nördlich der Benzstraße“ 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Widerspruch ein gegen den zur Offenlage ausliegenden Bebauungsplan 

„Nördlich der Benzstraße“

Bei der Vorstellung der Pfenning-Ansiedlung in 2009 wurde den Bürgern erklärt, dass es sich um eine Speditionsgesellschaft (Logistikgesellschaft) handelt, die handels-übliche Waschmittel in größeren Mengen per Bahn erhält und diese dann per LKW überregional weiter verteilt. 

Aus den Waschmitteln wurde (so bereits seit 2008 nachweislich in div. Fachzeitungen beworben) im weiteren Verlauf des Verfahrens ein Chemielager zur Einlagerung von Produkten mit höchsten Gefahrenklassen. Den Bürgern wurde bereits bei der öffentlichen Vorstellung des Bauvorhabens in 2009 gezielt die Unwahrheit gesagt. Dass diese Gefahrstoffe dann auch noch über das Heddesheimer Gelände und ggf. durch die Gemeinde transportiert werden sollten, wurde gleichfalls nicht erwähnt. Mit der Einlagerung alleine verdient niemand Geld.

Der Bürgerschaft wurde diese Bewerbung sowohl durch den Bürgermeister wie auch durch die Pfenning – Mitarbeiter immer wieder als harmlose Lagerstätte für ausschließlich  handelsübliche Waschmittel vermittelt. 

Herr Pfenning selbst hat in der Öffentlichkeit der Bürgerschaft (Gespräche mit ex-Minister Gabriel, die so nie stattgefunden haben) gezielt die Unwahrheit gesagt. 

Die Zusage nun, nach dem Druck aus der Bevölkerung auf ein Chemielager verzichten zu wollen, bestätigte deutlich, dass man die Herstellung eines Chemielagers mit höchsten Gefahrenklassen bereits geplant hatte, die Bevölkerung darüber aber nicht informieren wollte. Ich halte diese Zusage für nicht glaubwürdig und erhebe daher gegen die Auslegung des Bauvorhabens, mit der Auslegung für ein Chemielager mit höheren Gefahrenklassen befähigten Gebäudeteilen ab. Daher erhebe ich gegen das Bauvorhaben Einspruch. 

Sollte es zu einer Zustimmung durch den Gemeinderat kommen, fordere ich den Gemeinderat auf, in den Verträgen festzuschreiben zu lassen, dass außer handelsüblichem Waschmittel keine Chemieprodukte in den Gebäuden eingelagert und transportiert werden dürfen, die eine höhere Gefahrenklasse, als dies handelsübliches Waschmittel hat, aufweisen. Vorsorglich lege ich Einspruch gegen die Zusage einer anders lautenden vertraglichen Vereinbarung ein, die über die handelsüblichen Haushaltswaschmittelgefahrenklassen hinausgehen, oder diese zur 
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Lagerung und zum Transport zulassen würden. Dieser Einspruch soll immerwährend über die Genehmigung der Baumaßnahme in 2010/2011 hinausgehende Wirkung haben, also auch in den kommenden Jahren, nachdem die grundsätzliche Baumaßnahme eine Genehmigung durch die Gemeinde erlangt. 
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Straße, Hausnr.: ……………………………………………………………………………………. 
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